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Grosser Rat

Teilrevision der Kantonsverfassung, Erlass eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden und Teilrevision der Geschäftsordnung des Grossen Rates (B 21/2005-2006, S. 1989)

P R O T O K O L L 
der Sitzungen der Vorberatungskommission
Datum:
Donnerstag, 4. Mai 2006, 9.00 – 15.00 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 2006, 8.00 – 14.35 Uhr
Ort:
Sitzungszimmer/Schulungsraum Grossratsgebäude, Chur
Präsenz:
Cavigelli (Präsident), Casanova (Chur; Vizepräsident), Bär, Bleiker, Bundi, Campell, Peyer, Plozza, Telli, Tomaschett, Tscholl, Gross (Protokoll)

RR Widmer-Schlumpf(Vorsteherin FMD), Fetz (Stv. Leiter Personal- und Organisationsamt)
entschuldigt: Tscholl (4. Mai 2006), Campell (18. Mai 2006), 
Bär (18. Mai 2006, Nachmittag)
I. Eintreten
Eintreten ist nicht bestritten und damit beschlossen.

II. Detailberatung
A.  Erlass eines Gesetzes über das 


Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des 

Kantons Graubünden (Personalgesetz, PG)
I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 0 Personalpolitik (neu)
Antrag Kommission und Regierung
Einfügen neuer Artikel:

Der Kanton und die dem Gesetz unterstellten Anstalten gestalten ihre Personalpolitik so, dass ihre Aufgaben jederzeit wirtschaftlich, zeitgerecht und in der erforderlichen Qualität erfüllt werden können.
Zu diesem Zweck werden die Mitarbeitenden auf sachgerechte, wirtschaftlich und sozial verantwortbare Weise eingesetzt und die dazu nötigen und geeigneten Massnahmen getroffen.

Art. 1 

Gemäss Botschaft

Art. 2 Abs. 1


Gemäss Botschaft

Art. 2 Abs. 2 lit. a)


Antrag Kommission und Regierung

Ersatzlose Streichung von lit. a)

Art. 2 Abs. 2 
a)

Antrag Kommissionsmehrheit ( 9 Stimmen; Sprecher: Cavigelli) und Regierung

Gemäss Botschaft

b)

Antrag Kommissionsminderheit ( 1 Stimme; Sprecher: Telli)


Ändern Abs. 2 wie folgt:


Es gilt ferner für die Mitarbeitenden der Gerichte.

Art. 2 Abs. 3 neu

a)

Antrag Kommissionsmehrheit ( 9 Stimmen; Sprecher: Cavigelli) und Regierung


Gemäss Botschaft

b)

Antrag Kommissionsminderheit ( 1 Stimme; Sprecher: Telli)



Einfügen neuer Abs. 3:

Die Mitarbeitenden der selbständigen kantonalen Anstalten sind vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.
(Bei Annahme des Minderheitsantrages würde der bisherige Abs. 3 zu Abs. 4 und der bisherige Abs. 4 zu Abs. 5)

Art. 3


Gemäss Botschaft

II. 
Begründung und Beendigung der Arbeitsverhältnisse

Art. 4 und Art. 5


Gemäss Botschaft

Art. 6 Abs. 1

Gemäss Botschaft

Art. 6 Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Ersetzen durch folgende Fassung:

Überzeugen die Leistungen oder das Verhalten nicht, kann die Probezeit bis auf höchstens zwölf Monate verlängert werden.

Art. 6 Abs. 3 und 4

Gemäss Botschaft

Art. 7


Gemäss Botschaft
Art. 8 Abs. 1 und 2


Gemäss Botschaft

Art. 8 Abs. 3

Antrag Kommission und Regierung
Ersatzlose Streichung

Art. 9 – Art. 15


Gemäss Botschaft

Art. 16 Abs. 1


Antrag Kommission und Regierung

1)
Ergänzen lit. b):


…über 63 Jahre alt ist oder

2)
Einfügen neue lit. c):

die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Unterstützungspflichten zu erfüllen hat.

Art.16 Abs. 2


Antrag Kommission und Regierung

Ändern wie folgt:


Die Regierung regelt die Höhe der Abfindung. (…)
III. Rechte der Mitarbeitenden

1. Entlöhnung 

(Die Art. 17 – 26 gemäss Botschaft werden durch die nachstehenden Art. 17 – 26 ersetzt. Einzelne Artikel bzw. Absätze erfahren im Vergleich mit dem Botschaftsentwurf zwar keine Änderung, werden aber dem besseren Verständnis und der besseren Übersichtlichkeit halber trotzdem nachstehend nochmals im vollen Wortlaut aufgeführt)
Art. 17 Gehaltsklassen, Grundlohn

Antrag Kommission und Regierung

Neue Fassung: 

1Es bestehen 28 Gehaltsklassen. 1 ist die tiefste, 28 die höchste Gehaltsklasse.  

2Der minimale Jahreslohn inkl. 13. Monatslohn der Gehaltsklasse 1 beträgt rund 34'000 Franken, derjenige der Gehaltsklasse 28 rund 147'000 Franken. Die Differenz von Gehaltsklasse zu Gehaltsklasse beträgt fünf bis sechs Pro​zent. 

3In jeder Gehaltsklasse besteht zwischen dem Minimum und dem Maximum eine Differenz von 42 Prozent.

4Die Ansätze gemäss Absatz 2 entsprechen dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 100,1 Punkten (Basisindex Dezember 2005) und bilden den Grundlohn.

5Die Regierung legt den Mindestlohn fest, der in den unteren Gehaltsklassen vom Minimum nach oben abweicht, wenn es aus sozialpolitischen Gründen angezeigt ist und der Existenzsicherung der betroffenen Mitarbeitenden dient.
Art. 18 Gesamtlohnsumme

Antrag Kommission und Regierung


Neue Fassung:

1Die Regierung beantragt dem Grossen Rat im Rahmen des Budgets die prognostizierten Kosten für den Teuerungsausgleich sowie die vorgesehene prozentuale Erhöhung der Gesamtlohnsumme für die individuellen Lohnentwicklungen und für die Stellenbewirtschaftung.

2Bei der Erhöhung der Gesamtlohnsumme für die individuellen Lohnentwicklungen werden insbesondere berücksichtigt 

a) die Finanzlage des Kantons;

b) die allgemeine Wirtschaftslage;

c) die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons auf dem Arbeitsmarkt;

d) die allgemeine Lohnentwicklung in den öffentlichen Verwaltungen und in der Privatwirtschaft.

3Für die individuellen Lohnentwicklungen wird die Ist-Lohnsumme, welche als Basislohnsumme für das Budget massgebend ist, jährlich um mindestens ein Prozent erhöht. Dazu kommt der Teuerungsausgleich gemäss Artikel 19.
Art. 19 Teuerungsausgleich (Art. 19 Abs. 1 entspricht dem Art. 18 Abs. 2 gemäss Botschaft)

Antrag Kommission und Regierung

Teilweise neue Fassung:
1Die Regierung gleicht die Teuerung jeweils Ende Jahr für das folgende Kalenderjahr aus. Der Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise per Ende November ist dabei richtungweisend. In Zeiten schwacher Wirtschaftslage und angespannter Kantonsfinanzen kann vom vollen Teuerungsausgleich abgewichen werden. Bei veränderten Verhältnissen kann die Regierung die nicht ausgeglichene Teuerung zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise wieder in den Grundlohn einbauen.

2Die Regierung legt jährlich das Minimum und das Maximum jeder Gehaltsklasse fest. Diese bestehen aus den Lohnansätzen gemäss den Bestimmungen von Artikel 17 und 18 sowie dem eingebauten Teuerungsausgleich. 
(Siehe Art. 64 Abs. 1: In Art. 64 Abs. 1 ist Art. 18 Abs. 2 neu durch Art. 19 Abs. 2 zu ersetzen)

Art. 20 Einreihungsplan und Grundsätze der Lohnfestlegung (Diese Bestimmung entspricht dem Art. 19 gemäss Botschaft)

Antrag Kommission und Regierung
1Die Regierung legt den Einreihungsplan fest. Dieser enthält nach Funktionsbereichen und Gehaltsklassen geordnete Richtpositionen, die auch für die selbstständigen kantonalen Anstalten und die kantonalen Gerichte gelten.

2Für die Arbeitsplatzbewertung werden insbesondere die Grundanforderungen, die geistigen, charakterlichen und körperlichen Anforderungen sowie die Beanspruchungen und Arbeitsbedingungen berücksichtigt.
Art. 21 Individuelle Lohnfestlegung

Antrag Kommission und Regierung
Neue Fassung:

1Die Dienststellen legen in der Regel jeweils auf den 1. Januar den Lohn ihrer Mitarbeitenden neu fest. Dieser richtet sich nach



a) 
einem allfälligen Teuerungsausgleich;


b) 
der Leistung und dem Verhalten der Mitarbeiterin oder des 



Mitarbeiters; 



c) 
dem eigenen Lohnniveau im internen und externen Quervergleich;



d)
der eigenen bisherigen Lohnentwicklung;



e)
den finanziellen Vorgaben.
2Zum Grundlohn des Vorjahres wird zuerst ein allfälliger Teuerungsausgleich dazugeschlagen. Danach kann der Lohn unter Berücksichtigung der Kriterien gemäss Absatz 1 Litera b bis e um höchstens zehn Prozent innerhalb der Ge​haltsklassenbreite erhöht werden. 

Art. 22 Lohnkürzung (entspricht weitgehend dem Art. 21 Abs. 2 gemäss Botschaft)


Antrag Kommission und Regierung
Ändern wie folgt:
Die Dienststelle kann die Entlöhnung (…) kürzen, wenn die Leistungen ungenügend sind oder das Verhalten nicht befriedigt. 

Art. 23 Leistungs- und Spontanprämie
Antrag Kommission und Regierung
Neue Fassung:

1Die Leistungsprämie wird insbesondere ausgerichtet für 
a)
Tätigkeiten, die in bedeutendem Masse über das Aufgabengebiet ge​mäss Stellenbeschreibung oder über die Zielvereinbarungen hinausge​hen;

b)
Tätigkeiten, die einen überdurchschnittlichen Aufwand oder ein beson​​deres Engagement bedingen;

c)
besonders anforderungs- und erfolgreiche Projektarbeiten;



d) 
andauernd sehr gute Leistungen.

2Die Leistungsprämie beträgt mindestens ein Prozent der Lohnsumme.

3Einmalige besondere Leistungen oder Engagements von Einzelpersonen oder Teams können mit einer Spontanprämie honoriert werden. Die Regierung beantragt dem Grossen Rat mit dem Budget einen entsprechenden Kredit. 

4Die Spontanprämie kann auch für die Finanzierung gemeinsamer Veranstal​tungen oder Anlässe verwendet werden.

Art. 24
13. Monatslohn (Die Abs. 1 und 3 dieser Bestimmung entsprechen Abs. 1 und 3 von Art. 24 gemäss Botschaft)

Antrag Kommission und Regierung

Neue Fassung von Abs. 2:
1Sofern das Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate gedauert hat oder für mehr als sechs Monate eingegangen worden ist, wird den im Monatslohn an​ges​tellten Mitarbeitenden im November, den übrigen Mitarbeitenden in der Regel im Dezember ein 13. Monatslohn ausgerichtet.

2Der 13. Monatslohn beträgt 1/12 des gemäss Artikel 21 bezogenen Lohnes im betreffenden Kalenderjahr einschliesslich der Funktionszulagen gemäss Ar​tikel 25.

3Die Regierung kann den 13. Monatslohn kürzen, streichen oder sistieren, wenn die Leistungen ungenügend sind oder wenn das Verhalten nicht befriedigt.
Art. 25 Funktionszulagen (Dieser Artikel entspricht Art. 23 gemäss Botschaft)

Antrag Kommission und Regierung
1Werden die Aufgaben einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters qualitativ erheblich erweitert, kann die Anstellungsinstanz eine Funktionszulage von höchstens zehn Prozent des monatlichen Grundlohnes gewähren.

2In ausserordentlichen Fällen kann die Anstellungsinstanz zur Gewinnung oder Erhaltung besonders tüchtiger Mitarbeitenden den Grundlohn überschreiten. 

Art. 26 Leistungen im Todesfall (Dieser Artikel entspricht Art. 25 gemäss Botschaft)

Antrag Kommission und Regierung
1Beim Tod einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters wird der Grundlohn einschliesslich der Funktions- und Sozialzulagen für den Sterbemonat ausbezahlt.
2Hinterbliebene, deren finanzielle Unterstützung der verstorbenen Person oblag, erhalten diese Leistungen für weitere drei Monate.

2.
Sozialzulagen, Personalfürsorgefonds

Art. 27 – Art. 30

Gemäss Botschaft
3.
Besondere Zulagen und Spesen

Art. 31 und Art. 32
Gemäss Botschaft

Art. 33

Antrag Kommission und Regierung

Ersatzlose Streichung:

lit. d)

4.
Entlöhnung während der Verhinderung an der Arbeitsleistung, berufliche Vorsorge

Art. 34 und Art. 35

Gemäss Botschaft
Art. 36

Gemäss Botschaft
(Siehe Art. 64 Abs. 1: In Art. 64 Abs. 1 soll  gemäss Kommissionsminderheit Art. 36 Abs. 2 gestrichen werden)

Art. 37 – Art. 39

Gemäss Botschaft
5.
Weitere Rechte

Art. 40 – Art. 45

Gemäss Botschaft
Art. 46


Antrag Kommission und Regierung

Ändern wie folgt:

1Der Kanton schützt die Mitarbeitenden vor ungerechtfertigten Angriffen und Ansprüchen, welche im Zusammenhang mit ihren dienstlichen Tätigkeiten stehen.


2Die Regierung regelt die Übernahme der daraus erwachsenden Kosten.
IV.
Pflichten der Mitarbeitenden
Art. 47 Abs. 1


Antrag Kommission und Regierung


Streichen:


…oder beeinträchtigen könnte.
Art. 47 Abs. 2


Gemäss Botschaft

Art.48
Gemäss Botschaft
Art. 49 Abs. 1

Gemäss Botschaft

Art. 49 Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung

Ersatzlose Streichung
Art. 49 Abs. 3 und 4


Gemäss Botschaft

Art. 50 – Art. 54

Gemäss Botschaft

V.
Verschiedene Bestimmungen

Art. 55 und Art. 56

Gemäss Botschaft

Art. 57 Abs. 1
a) 
Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Sprecher: Cavigelli) und Regierung
Gemäss Botschaft
b)
Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Sprecher: Telli)

Streichen des Satzes:

Davon ausgenommen sind Mitarbeitende mit einem gesamten Arbeitsumfang beim Kanton von maximal 40 Prozent.
Art. 57 Abs. 2

Gemäss Botschaft
Art. 58 Abs. 1

Gemäss Botachft
Art. 58 Abs. 2 

Antrag Kommission und Regierung

Redaktionelle Änderung im zweiten Satz:

…Es bereitet die Verträge, Verfügungen und Beschlüsse…

Art. 59 Abs. 1

Antrag Kommission und Regierung

Ändern wie folgt:

…sind berechtigt, Personendaten (…) zu bearbeiten, die …

Art. 59 Abs. 2


Antrag Kommission und Regierung

Ersetzen:


rechtliche durch gesetzliche Grundlage

Art. 60 und Art. 61 

Gemäss Botschaft
VI. Zuständigkeiten, Rechtsschutz und Verfahren 

1.
Zuständigkeiten

Art. 62 und Art. 63

Gemäss Botschaft

Art. 64 Abs. 1
Antrag Kommission und Regierung
Gemäss Botschaft

 (Siehe Art. 19: In Art. 64 Abs. 1 ist Art. 18 Abs. 2 neu durch Art. 19 Abs. 2 zu ersetzen.)

Art. 64 Abs. 2 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 64 Abs. 4

a)
Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Sprecher: Bleiker) und Regierung
Gemäss Botschaft

b)
Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Sprecher: Cavigelli)


Ändern lit. a) wie folgt:



a) bei den selbstständigen kantonalen Anstalten die Anstalten;

Art. 64 Abs. 5
Gemäss Botschaft


2.
Rechtsschutz und Verfahren
Art. 65 – Art. 67

Gemäss Botschaft
VII. Rechte und Pflichten der nebenamtlichen Mitarbeitenden
Art. Art. 68 und Art. 69

Gemäss Botschaft
VIII. Schlussbestimmungen

Art. 70
1. Psychiatrie-Organisationsgesetz
Art. 12 Abs. 2 neu
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Sprecher: Cavigelli)
Einfügen neuer Abs. 2:

Zur Sicherstellung begründeter unternehmerischer Bedürfnisse können die Psychiatrischen Dienste Graubünden das Arbeitsverhältnis für Kaderstellen mit privatrechtlichem Vertrag vereinbaren. Der Grundlohn orientiert sich an den Grundsätzen der Einreihung gemäss Personalgesetz und kann sich individuell entwickeln. Die Gesamtlohnsumme bestimmt sich nach den Kriterien gemäss Art. 18 Personalgesetz.

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Sprecher: Bleiker) und Regierung
Gemäss Botschaft


Art. 12a


Gemäss Botschaft

2. Finanzhaushaltsgesetz
3. Unvereinbarkeitsgesetz

4. Pensionskassengesetz

Gemäss Botschaft

Art. 71 Abs. 1

Gemäss Botschaft

Art. 71 Abs. 2 neu


Antrag Kommission und Regierung


Einfügen neuer Abs. 2:

2Für die Festlegung der individuellen Entlöhnung für das Jahr 2007 gelten die Bestimmungen der mit diesem Gesetz aufgehobenen Personalverordnung, insbesondere Artikel 14 Absätze 3 bis 5.

(bisheriger Abs. 2 wird zu Abs. 3)
B.  Teilrevision Kantonsverfassung

Art. 50 Abs. 3


Gemäss Botschaft

Fakultatives Referendum

Gemäss Botschaft

In-Kraft-Treten


Gemäss Botschaft

C.  Geschäftsordnung des Grossen Rates
Art. 22 Abs. 4 lit. a)


Gemäss Botschaft
D.  Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des 
Kanons Graubünden (Personalverordnung, PV) vom 
27. September 1989
Aufhebung der Personalverordnung vom 27. September 1989

Gemäss Botschaft
E. 
Auftrag Cavigelli 
Abschreibung Auftrag Cavigelli vom 9. Dezember 2004 betreffend Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen an selbständige Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts (GRP 4/2004 – 2005, S. 749.) 

Gemäss Botschaft
Chur, 4./18. Mai 2006/DG FILLIN "Das Datum der Protokollerstellung und das Namenskürzel des Protokollverfassers sind aufzuführen." \* MERGEFORMAT 






